
Anlage 1 
(zu § 32 Abs. 1) 

 
Laufbahnen der besonderen Fachrichtungen 

des höheren Dienstes 
Besondere Fachrichtung Bildungsvoraussetzungen 

(wissenschaftlicher Studiengang) 
1. Ärztlicher Dienst Medizin 
2. Pharmazeutischer Dienst Pharmazie 
3. Zahnärztlicher Dienst Zahnmedizin 
4. Tierärztlicher Dienst Tiermedizin 
5. Dienst im Prüfwesen für Baustatik Bauingenieurwesen oder 

nach näherer Bestimmung des zuständigen Staatsministeriums 
im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Innern 

6. Biologischer Dienst Biologie, 
Biochemie, 
Biotechnologie, 
Bioingenieurwesen oder 
nach näherer Bestimmung des zuständigen Staatsministeriums 
im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Innern 

7. Chemischer Dienst Chemie, 
Chemieingenieurwesen, 
Chemietechnik, 
Biochemie oder 
nach näherer Bestimmung des zuständigen Staatsministeriums 
im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Innern 

8. Geologischer Dienst Agrarwissenschaften, 
Bergbauwissenschaften, 
Geotechnikwissenschaften, 
Bodenwissenschaften, 
Geodäsie- und Kartografiewissenschaften, 
Geologie, 
Geochemie, 
Mineralogie, 
Geophysik, 
Mathematik, 
Paläontologie oder 
nach näherer Bestimmung des zuständigen Staatsministeriums 
im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Innern 

9. Psychologischer Dienst Psychologie 
10. Wirtschaftsverwaltungsdienst Volkswirtschaft, 

Betriebswirtschaft, 
Wirtschaftswissenschaften, 
Wirtschaftsingenieurwesen, 
Verwaltungswissenschaften, 
Wirtschaftsinformatik 

11. Physikalischer Dienst Physik oder 
nach näherer Bestimmung des zuständigen Staatsministeriums 
im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Innern 

12. Dienst in der Umweltverwaltung Agrarwissenschaften, 
Biowissenschaften, 
Bioingenieurwesen, 
Chemie, 
Geowissenschaften, 
Hydrologie, 
Landschaftsarchitektur, 
Landschafts- und Landespflege, 
Physik, 
Umweltwissenschaften, 
Umweltingenieurwesen, 
Umweltmanagement, 
Werkstoffwissenschaften, 
Verfahrenstechnik oder 
nach näherer Bestimmung des zuständigen Staatsministeriums 
im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Innern 

13. Technischer Gewerbeaufsichtsdienst nach näherer Bestimmung des zuständigen Staatsministeriums 
im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Innern 

14. Dienst als Studienrat an einer Hochschule nach näherer Bestimmung des zuständigen Staatsministeriums 
im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Innern 



Laufbahnen der besonderen Fachrichtungen 
des höheren Dienstes 

Besondere Fachrichtung Bildungsvoraussetzungen 
(wissenschaftlicher Studiengang) 

15. Dienst in Denkmalschutz und Denkmalpflege Kunstgeschichte, 
Architektur, 
Restaurierung, 
Mineralogie, 
Physik, 
Chemie, 
Geologie 

16. Dienst in der Wissenschafts- und Kulturverwaltung im 
Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Wissen-
schaft und Kunst 

nach näherer Bestimmung des zuständigen Staatsministeriums 
im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Innern 

17. Gartenbautechnischer Dienst Gartenbau, 
Garten- und Landschaftsgestaltung, 
Landschafts- und Landespflege, 
Landwirtschaft 

18. Bautechnischer Dienst in der Wasserwirtschaft Wasserwirtschaft, 
Wasserbau 

 



Anlage 2 
(zu § 32 Abs. 1) 

 
Laufbahnen der besonderen Fachrichtungen 

des gehobenen Dienstes 
Besondere Fachrichtung Bildungsvoraussetzungen 

(wissenschaftlicher Studiengang oder 
gleichwertiger Studiengang) 

1. Technischer Gewerbeaufsichtsdienst nach näherer Bestimmung des zuständigen Staatsministeriums 
im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Innern 

2. Technischer Dienst in der Umweltverwaltung Agrarwissenschaften, 
Landwirtschaft, 
Biowissenschaften, 
Bioingenieurwesen, 
Chemie, 
Chemietechnik, 
Geowissenschaften, 
Hydrologie, 
Landwirtschaftsarchitektur, 
Landschaft- und Landespflege, 
Physik, 
Umweltwissenschaften, 
Umweltingenieurwesen, 
Umwelttechnik, 
Umweltschutz, 
Umweltmanagement oder 
nach näherer Bestimmung des zuständigen Staatsministeriums 
im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Innern 

3. Technischer Dienst bei der Polizei Informationstechnik, 
Kommunikationstechnik, 
Elektrotechnik oder 
nach näherer Bestimmung des Staatsministeriums des Innern 

4. Technischer Dienst beim Verfassungsschutz Informationstechnik, 
Kommunikationstechnik, 
Elektrotechnik 

5. Dienst in den Bereichen Sozialarbeit und Sozialpädago-
gik 

Sozialarbeit, 
Sozialpädagogik, 
Staatliche Anerkennung als Sozialarbeiter/Sozialpädagoge 

6. Gartenbautechnischer Dienst Gartenbau, 
Garten- und Landschaftsgestaltung, 
Landschaft- und Landespflege, 
Landwirtschaft 

7. Wirtschaftsverwaltungsdienst Volkswirtschaft, 
Betriebswirtschaft, 
Wirtschaftsinformatik 

 



Anlage 3 
(zu § 32 Abs. 1) 

 
Laufbahnen der besonderen Fachrichtungen 

des mittleren Dienstes 
Besondere Fachrichtung Bildungsvoraussetzungen 

(Beruf oder Berufsabschluss) 
1. Technischer Dienst bei der Polizei Facharbeiter, 

Handwerksmeister 
2. Technischer Dienst beim Verfassungsschutz Facharbeiter, 

Handwerksmeister 
3. Lebensmittelkontrolldienst Lebensmittelkontrolleur 
 


